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Corona-Krise: Mitgliedsbeiträge

Vorsicht beim Thema Mitgliedsbeitrag in der Coronakrise – 

Was passiert mit geschuldeten oder bereits gezahlten Beiträgen 

für Vereinsmitgliedscha�en und Seminar- und Kursgebühren? 

Werden diese (anteilig) rückersta�et?

Einmal nach der Satzung 

geschuldete und gezahlte 

Beiträge an einen gemein-

nützigen Verein können 

vom Mitglied weder zu-

rückbehalten, zurückge-

fordert, noch seitens des 

Vereins rückersta�et wer-

den, da dies gemeinnüt-

zigkeitsschädlich wäre. Der Mitgliedsbeitrag ist nicht gekoppelt an 

die Verpflichtung zur Erbringung konkreter Sportangebote. Es han-

delt sich bei der Mitgliedscha� in einem Verein um ein Personen-

rechtsverhältnis, mit dem keine konkreten Einzelleistungen eines 

Vereins abgegolten werden.

Wenn ein Mitglied jedoch bereits Gebühren für einen vom Verein 

organisierten Sportkurs ha�e (zusätzlich zum regulären Mitglieds-

beitrag), sieht die Rechtsage anders aus. Da es sich um einen Lei-

stungsaustausch handelt (Teilnahme am Sportkurs gegen Kursge-

bühr) ist davon auszugehen, dass der Verein die Kursgebühren zu-

rückersta�en muss, wenn der Kurs ausfällt, da der Verein die ver-

tragliche vereinbarte Sonderleistung nicht erbringen kann. 
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